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Die Fussgangerzone Schweiz
ist zu verhindern!

JEDER ZIVILISIERTE MENSCH HAT EIN

RECHT AUF FREIE FAHRT

VON HANS SUTER (Aktion durch-
drehender freiheitlicher Politiker)

Seit einigen Monaten muss der
Autofahrer, sobald er irgendwo in
der Nihe eines Zebrastreifens einen
Fussginger plaudern sieht, anhalten
und abwarten, bis dieser gefilligst
die Strasse zu iiberqueren geruht.
Der Fussginger verfiigt seit kurzem
tiber ein absolutes Vortrittsrecht auf
dem Fussgingerstreifen. Ob er nun
plotzlich die Fahrbahn betritt,
schlendert, in der Mitte stehen bleibt
oder gar in ein Auto hineinlduft, was
bei Kollisionen zwischen Auto und
Fussgiinger ja meist der Fall ist, der
Autofahrer ist immer schuld. Der
Fussgiinger muss nicht einmal mehr
in der Lage sein, die Geschwindigkeit
abzuschitzen, mit welcher der Auto-
fahrer daherkommt.

Diese schikandse Behandlung
der Autofahrer verwundert nicht,
werden dem anstindigen Biirger
doch schon seit Jahren mit Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen
und Zhnlichem Unsinn mehr das
Leben versaut. Das ureigenste Be-
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wegungsbediirfnis des freien Man-
nes samt Frau und Kindern — auch
sie haben schliesslich das Recht auf
ein Leben im Auto —, die tigliche
Freude, der Masse zu entsagen und
als unverwechselbares Individuum
das selbstgewihlte Fahrzeug bestei-
gen und steuern zu konnen, muss
nun mit allen Mitteln verteidigt wer-
den.

Das schlichte Vergniigen des
arbeitenden Mannes, abends das
Alltagsfahrzeug zu parkieren und in
seinen Allradwagen zu steigen, den
belfernden Schiferhund in den
vergitterten Kofferraum springen zu
lassen, um mit ihm in die Natur zu
fahren und dort ein Stiick wilder
Freiheit zu geniessen, all das wird
von radikalen Fussgingern als eine
«die Umwelt belastende Ersatzhand-
lung» disqualifiziert. Threr Meinung
nach soll der Freiheitsliebende nicht
nur auf Autobahnen und Landstras-
sen mit gedrosselter Geschwindig-
keit fahren und sich in der Stadt dem
munehmenden Terror der Fussgin-
ger und Radfahrer beugen, auch ah-
seits der Landstrasse — auf der Alp,

auf einem steilen Gebirgspfad oder
im seichten Flussbett, wird ihm die
Freude an abenteuerlichen Ausflii-
gen durch die stindige Prisenz der
Fussgiinger vermiest. Einzelne Ex-
emplare dieser Spezies — zumeist
solche ohne genormte Wanderklei-
dung — werden immer ofters reni-
tent und weichen, trotz mehrmali-
gem fiinfkldngigem Hupen, nicht zur
Seite.

Wir von der Partei «Recht auf
Auto» empfehlen unseren Mitglie-
dern, einen auf den Mann abgerich-
teten Hund als 4-WD-Grenadier vor-
auseilen zu lassen, um eine ziigige
Fahrt zu gewéhrleisten. So erreichen
auch wir den Gipfel, den einsamen
Teich oder die Waldlichtung, wo sich
das gute Tier an einem Wander-Weg-
weiser versdubern und, sollte es
noch nicht geniigend Auslauf gehabt
haben, einige Male einen Fichtenast
apportieren kann.

Auch auf unserer tiglichen Fahrt
zur Arbeit ist vom «Recht auf freies
Autofahren» indes lingst keine Rede
mehr. Mit Biumen, Blumentopfen
und Schwellen zur Verkehrsberuhi-
gung, mit sogenannten Wohnstras-
sen — wie wenn hierzulande jemand
gezwungen wire, auf der Strasse zu

wohnen —, mit gesperrten Strassen,
die aber fiir offentliche Verkehrsmit-
tel und, wen wundert’s, fiir Fuss-
ginger und Radfahrer passierbar
sind, soll der motorisierte Strassen-
verkehrssolist gezwungen werden,
seine Individualitit aufzugeben und
auf die offentlichen Verkehrsmittel
umzusteigen. Sich in eine Masse hin-
einzuzwingen, die beiligig nicht
mehr bloss aus uns artverwandten
Fussgingern besteht, sondern schon
seit lingerer Zeit stark durchsetzt ist
mit fremden, sogar andersfarbigen
Exemplaren.

Diesem Argernis, dem gelb-
braun-schwarzen Asylantentouris-
mus, muss dringend ein Ende gesetzt
werden — bevor der Assimilations-
prozess zu weit fortgeschritten ist
und die Leute hierzulande Fuss ge-
fasst haben! Um der Laschheit un-
serer Behorden entgegenzutreten,
empfehlen wir unseren Mitgliedern,
den Hund auf dunkle Hautfarben
abzurichten.

Es ist nicht auszudenken: Die
Schweiz als Fussgdngerzone. Da
wiirde manch ein Schweizer frei-
wilig nach Bosnien, Chile oder Sti
Lanka auswandern, um dort um po-
litisches Asyl nachzusuchen. ]

Glick beim Ungliick

20 Ausgaben firr nur 20 Franken.

14 sevcpatter Nr.11/1995

HEEEEEENEEEEEE E><EN

Name:

[ Bitte schicken Sie mir den K-TIP im Abonnement.

Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

Bitte einsenden an:
K-TIP, 9400 Rorschach



	Die Fussgängerzone Schweiz ist zu verhindern! : Jeder zivilisierte Mensch hat ein Recht auf freie Fahrt

